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Bisherige Fassung 

 

 

S  a  t  z  u  n  g 

 

Der Stadt Landau in der Pfalz über die Erhebung von 

Beiträgen für die Feld- und Weinbergswege und den 

Starenschutz 

 

 

Vom 01.01.1996, zuletzt geändert durch Satzung vom 

14.11.2001 

 

 

Der Stadtrat  hat am 13.12.1995   auf Grund 

 

 

§ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 

14.12.1973 (GVBl. S. 419) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. 

S. 153) und 

 

§§ 2 Abs. 1, 7 Abs. 5 S. 1 u. 2 sowie 11 des Kommunalabgaben-

gesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) folgende Satzung 

beschlossen: 

 

 

…………… 

 

§ 1 

Erhebung von Beiträgen für die Feld- und Weinbergswege 

 

 

1. Für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungs-

kosten von Feld- und Weinbergswegen werden wiederkeh-

rende Beiträge erhoben. 

Geänderte Fassung 

 

 

S  a  t  z  u  n  g 

 

Der Stadt Landau in der Pfalz über die Erhebung von 

Beiträgen für die Feld- und Weinbergswege und den 

Starenschutz 

 

 

Vom 01.01.1996, zuletzt geändert durch Satzung vom 

14.11.2001 

 

 

Der Stadtrat  hat am 13.12.1995   auf Grund 

 

 

§ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 

14.12.1973 (GVBl. S. 419) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. 

S. 153) und 

 

§§ 2 Abs. 1, 7 Abs. 5 S. 1 u. 2 sowie 11 des Kommunalabgaben-

gesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) folgende Satzung 

beschlossen: 

 

 

…………… 

 

§ 1 

Erhebung von Beiträgen für die Feld- und Weinbergswege 

 

 

1. Für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungs-

kosten von Feld- und Weinbergswegen werden wiederkeh-

rende Beiträge erhoben. 
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2. Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.  

 

3. Die nach Abs. 2 ermittelte Grundstücksfläche wird auf 50 m² 

auf- bzw. abgerundet. 

 

4. Der Beitragssatz je Hektar wird in der Haushaltssatzung 

festgesetzt. Bei Weinbergsgrundstücken wird der Beitrags-

satz um 100 % erhöht. 

 

5. Die Stadt übernimmt 10 v.H. der Investitionsaufwendungen 

und Unterhaltungskosten von Feld- und Weinbergswegen. 

 

6. Beitragspflichtig sind alle landwirtschaftlich genutzten von 

Feld- oder Weinbergswegen erschlossenen Grundstücke im 

Außenbereich (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 BauGB). 

 

 

 

§ 2 

Erhebung von Beiträgen für den Starenschutz 

 

 

1. Für die Kosten des Starenschutzes werden für Weinbergs-

grundstücke wiederkehrende Beiträge erhoben. 

 

2. Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche. 

 

3. Im Übrigen gilt § 1 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 entsprechend. 

 

 

……………… 

 

 

 

 

 

 

2. Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.  

 

3. Die nach Abs. 2 ermittelte Grundstücksfläche wird auf 50 m² 

auf- bzw. abgerundet. 

 

4. Der Beitragssatz je Hektar und Jahr beträgt 38,00 Euro. Bei 

Weinbergsgrundstücken wird der Beitragssatz um 100 % er-

höht. 

 

5. Die Stadt übernimmt 10 v.H. der Investitionsaufwendungen 

und Unterhaltungskosten von Feld- und Weinbergswegen. 

 

6. Beitragspflichtig sind alle landwirtschaftlich genutzten von 

Feld- oder Weinbergswegen erschlossenen Grundstücke im 

Außenbereich (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 BauGB). 

 

 

 

§ 2 

Erhebung von Beiträgen für den Starenschutz 

 

 

1. Für die Kosten des Starenschutzes werden für Weinbergs-

grundstücke wiederkehrende Beiträge erhoben. 

 

2. Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche. § 1 Nr. 3 gilt ent-

sprechend. 

 

3. Der Beitragssatz je Hektar und Jahr beträgt 7,25 Euro. 

 

 

……………… 
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§ 6 

Inkrafttreten 

 

1. Diese Satzung tritt am 01.01.1996 in Kraft. 

 

2. Die Satzung der Stadt Landau in der Pfalz über die Erhebung 

von Beiträgen für den Unterhalt der Feld- und Weinbergs-

wege sowie für den Feld- und Weinbergschutz vom 22.12.87 

tritt gleichzeitig, deren § 2 (Feld- und Weinbergschutz) 

rückwirkend zum 01.01.1995, außer Kraft. 

 

 

 

76829 Landau in der Pfalz, 01.01.1996 

Die Stadtverwaltung: 

 

 

 

 

Dr. Wolff 

Oberbürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

 

1. Diese Satzung tritt am 01.01.1996 in Kraft. 

 

2. Die Satzung der Stadt Landau in der Pfalz über die Erhebung 

von Beiträgen für den Unterhalt der Feld- und Weinbergs-

wege sowie für den Feld- und Weinbergschutz vom 22.12.87 

tritt gleichzeitig, deren § 2 (Feld- und Weinbergschutz) 

rückwirkend zum 01.01.1995, außer Kraft. 

 

 

 

76829 Landau in der Pfalz, 01.01.1996 

Die Stadtverwaltung: 

 

 

 

 

Dr. Wolff 

Oberbürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


